
 AGS [Geschäftsnummer] 

Regierungsrätliche Jagdverordnung (RJV)

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (BR Nummern)

Neu: –
Geändert: 740.020
Aufgehoben: –

Die Regierung des Kantons Graubünden,

gestützt auf Art. 38 des kantonalen Jagdgesetzes,

beschliesst:

I.

Der  Erlass  "Regierungsrätliche  Jagdverordnung  (RJV)"  BR  740.020 (Stand
1. Juni 2014) wird wie folgt geändert:

Art.  4 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (neu)
1 Beim Lösen des Patentes sind den Ausgabestellen ein gültiger Personalausweis, das
Jagdpatentbüchlein  und der  Ausweis  über  die  gesetzliche Haftpflichtversicherung
vorzuweisen. Überdies ist das Formular mit der persönlich unterzeichneten Bestäti -
gung einzureichen, dass: keine Verweigerungsgründe gemäss Artikel 7 des kantona-
len Jgdgesetzes vorliegen.   
a) Aufgehoben
b) Aufgehoben
3 Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller hat mit dem entsprechenden Formular
zu belegen, dass die Jagdwaffe persönlich eingeschossen und die Schiesspflicht er-
füllt worden ist.
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II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Diese Teilrevision tritt am 1. März 2015 in Kraft.
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